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Kreis Lippe 
 
10 Öffentliche Zustellung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 11.01.2011 
des Landrates des Kreises Lippe über die Änderung eines 
Familiennamens. 
 
Empfänger: Anatoli Bogatschenko 
 wohnhaft in der Ukraine,  
 genaue Anschrift unbekannt 
 
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.10.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger bei mir, Zimmer 395 
(Kreishaus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) 
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und in 
Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 15 Abs. 3 VwZG). 
 
K R E I S L I P P E 
Der Landrat 
Fachgebiet 2.3 
Az.: 2.3/3330 01/1 u. 2 
 
Im Auftrag 
 
 
Bestvater 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
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11 Öffentliche Bekanntmachung des Termins der 

Wiederholungswahlen in der Gemeinde Kalle-
tal 

 
Nach § 42 Abs. 4 und § 14 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz 
NRW (KWahlG) wird bekannt gegeben, dass der Termin 
für die Wiederholungswahl des Bürgermeisters in der Ge-
meinde Kalletal und die Wiederholungswahl des Rates im 
Wahlbezirk „130 Lüdenhausen“ auf den  

 

20. März 2011 
 

festgesetzt worden ist. 
 

Da seit der Hauptwahl mehr als 6 Monate vergangen sind, 
werden die Wählerverzeichnisse gem. § 42 Abs. 2 KWahlG 
i.V.m. § 67 Abs. 3 Kommunalwahlordnung NRW nach den 
allgemeinen Vorschriften neu aufgestellt.  
 
Detmold, den 17. Januar 2011 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Kommunalaufsicht 
In Vertretung 
 
 
Kemper 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
 
 
 
12 Bekanntmachung des Entwurfs der Haushalts-

satzung des Kreises Lippe für das Haushalts-
jahr 2011 

 
Aufgrund des § 54 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 646) in der 
derzeit geltenden Fassung wird bekannt gemacht, dass der 
Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Lippe für das 
Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen wäh-
rend der Dauer des Beratungsverfahrens (bis zur beschlie-
ßenden Kreistagssitzung am 28.03.2011) während der 
Dienststunden im Bürgerservice der Kreisverwaltung Lippe 
in Detmold, Felix – Fechenbach - Str. 5 in 32756 Detmold, 
zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb einer Frist vom  
 

31.01.2011 bis 14.02.2011 
 
von kreisangehörigen Gemeinden, deren Einwohnern und 
Abgabepflichtigen erhoben werden. 
 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landrat des Kreises Lippe, Felix – Fechenbach - Str. 
5 in 32756 Detmold, erhoben werden. 
 
Detmold, den 25.01.2011 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
In Vertretung 
 
 
gez. Schäfer 
Kämmerer 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
13 11. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/14 am 02.02.2011 
 
Am Mittwoch, dem 02.02.2011, um 17.00 Uhr findet im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses die 11. Sitzung des Rates 
der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 2009/2014 
statt.  
 
Tagesordnung: 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 Anfragen sind bis Montag, den 31.01.2011,  
 schriftlich beim Bürgermeister einzureichen 
 
2. Niederschrift über die 10. Sitzung 
 des Rates am 15.12.2010  
 - öffentlicher Teil – 
 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters und  
 der Verwaltung sowie Beantwortung 
 schriftlicher Anfragen 
 
4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 
5. Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürger-

begehrens "Die Kleinschwimmhalle am Schul-
zentrum Aspe muss bleiben!" 

 
6. Bericht zur Haushaltsausführung 2010 mit dem 

Stand 31.12.2010 
 
7. Jahresabschluss 2008 
 
8. Beteiligungsbericht der Stadt Bad Salzuflen  
 - Fortschreibung Stand 31.12.2007 und Fort-

schreibung Stand 31.12.2008 
 
9. TOBI Gaskraftwerksbeteiligung - Entsendung 

eines Vertreters in die Gesellschafterversamm-
lung 

 
10. Umbesetzung von Gremien 
 
10.1. Umbesetzung in den Gremien des Abfallwirtschafts-

verbandes Lippe 
 
10.2. Umbesetzung von Ausschüssen 
 - Antrag der FDP-Fraktion – 
 
11. 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0159 B 

"Am Markt", Ortsteil Bad Salzuflen 
 1. Behandlung der vorgebrachten Stellung-

nahmen 
 2. Satzungsbeschluss 
 
12. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 29 
 

 

 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Niederschrift über die 10. Sitzung 
 des Rates am 15.12.2010  
 - nichtöffentlicher Teil – 
 
2. Mitteilungen des Bürgermeisters und  
 der Verwaltung sowie Beantwortung 
 schriftlicher Anfragen 
 
3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 
4. Wirtschaftliche Beteiligungen 
 
4.1. interkomm - Wirtschaftsplan 2011 
 
5. Personalangelegenheiten 
 
5.1. Abberufung einer Prüferin im Rechnungsprüfungs-

amt 
 
6. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 20.01.2011 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Barntrup 
 
14 Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup zum 31.12.2009 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat am 17.12.2010 den Jahres-
abschluss und den Lagebericht zum 31.12.2009 festgestellt 
und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 
 
„Der Gewinn in Höhe von 16.317,49 € soll mit den Verlus-
ten der Vorjahre verrechnet und der übersteigende Betrag 
auf neue Rechnung vorgetragen werden.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Verwaltungs-
gebäude Rathaus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 15 a, 32683 
Barntrup, zur Einsichtnahme während der Dienststunden 
aus. 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Wasserwerk der Stadt 
Barntrup. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft tbbo Treuhand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 05.11.2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Was-
serwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2009 
geprüft.  
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Wasserwerkes der Stadt Barntrup. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung  nach § 317 
HGB und 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Wasserwerkes der Stadt Barntrup sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.  
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Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Un-
sere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Wasserwerkes der 
Stadt Barntrup. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Wasserwerkes der Stadt Barntrup und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft tbbo Treuhand GmbH, Bünde, ausgewer-
tet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich.“ 
 
Herne, den 12.01.2011  
GPA NRW  
Abschlussprüfung – Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
gez. Matthias Middel 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt Barnt-
rup für das Geschäftsjahr 2009 sowie der Prüfungsvermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in Her-
ne vom 12.01.2011 werden gem. § 16 der Hauptsatzung 
der Stadt Barntrup vom 12. November 2009 in der z.Z. gel-
tenden Fassung i.V. mit § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsver-
ordnung vom 16.11.2004 (GV NW S. 644) in der z.Z. gel-
tenden Fassung und § 14 der Betriebssatzung vom 
12.12.2005 in der z.Z. geltenden Fassung öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
32683 Barntrup, den 18.01.2011 
 
 
(Dahle) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anhang 

für das Wirtschaftsjahr 2009 
 
I. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden 
 
1. Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt 

Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2009 wurde nach der 
Eigenbetriebversordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV-NRW S. 
644) in der Fassung vom 17. Dezember 2009 (GV-
NRW S. 950) unter Berücksichtigung der deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesell-
schaften aufgestellt. 

 
2. Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 

HGB um folgende Positionen erweitert: 
 
- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 
- Verteilungsanlagen 
- Forderungen an die Stadt 
- Sonderposten für Investitionszuschüsse 
- empfangene Ertragszuschüsse 
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 
 
3. Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Ver-

mögensgegenstände und Schulden erfolgte unter dem 
Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. 
Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag 
vorsichtig und einzeln bewertet worden. Dabei fanden 
sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung be-
kannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag be-
reits vorlagen, Berücksichtigung. 

 
II. Erläuterungen zur Bilanz 
 

A. Aktivseite 
  
1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus 

dem Anlagenspiegel, der diesem Anhang als Anlage 
beigefügt ist. 

 
 Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sach-

anlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten aktiviert und um die planmäßigen Abschreibun-
gen vermindert. Die Festlegung der Nutzungsdauer des 
Anlagevermögens orientierte sich an den amtlichen Ab-
schreibungstabellen der Finanzverwaltung. Die immate-
riellen Vermögensgegenstände werden nach der linea-
ren Methode abgeschrieben. Die Abschreibung des 
Sachanlagevermögens erfolgte für bis zum 31. Dezem-
ber 2007 angeschaffte Anlagegüter grundsätzlich nach 
der degressiven Methode, sofern die lineare Methode 
nicht zu einem höheren Abschreibungsbetrag führte.  
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 Für die ab dem 01. Januar 2008 angeschafften Anlage-

güter werden die Abschreibungen des Sachanlagever-
mögens nur noch linear vorgenommen. Für Wirt-
schaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 
150,00 und € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebil-
det, der entsprechend steuerlicher Vorgaben nach § 6 
Abs. 2a) EStG mit je einem Fünftel pro Wirtschaftsjahr 
aufgelöst wurde. Die Herstellungskosten der selbster-
stellten Verteilungsanlagen beinhalten neben den direkt 
zurechenbaren Einzelkosten auch anteilige Material- 
und Fertigungsgemeinkosten. In den Wirtschaftsjahren 
1996 bis 2005 wurden die empfangenen Ertragszu-
schüsse aktivisch von den Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten der entsprechenden Vermögensgegens-
tände abgesetzt. 

 
 Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte wurden 

weder erworben noch veräußert. 
 
 Die Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen haben 

eine rechtliche Leistungsfähigkeit von 1.086.000 cbm. 
Tatsächlich wurden im Berichtsjahr aber nur 410.704 
cbm gefördert. Dies entspricht einem Ausnutzungsgrad 
von rd. 37,8 %. 

 
2. Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den jeweiligen 

Anschaffungskosten bzw. (soweit erforderlich) mit dem 
niedrigeren beizulegenden Stichtagswert. 

 
3. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen re-

sultieren aus dem laufenden Abrechnungsverkehr des 
Wasserwerkes der Stadt Barntrup. Das allgemeine Aus-
fallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung von 
T€ 1 berücksichtigt worden. Hierbei wurde ein pauscha-
ler Satz von 2 % unterstellt. 

 
4. Die Forderungen an die Stadt ergeben sich im Wesent-

lichen aus weiterzuleitenden Abwassergebühren. 
 
5. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten allein 

Steuererstattungsansprüche. 
 
6. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet 

ein Disagio von T€ 15, das entsprechend der Laufzeit 
des zugehörigen Darlehens aufgelöst wird. Darüber 
hinaus werden Anzahlungen von T€ 3 erfasst, die Auf-
wendungen des Wirtschaftsjahres 2010 darstellen. 

 
B. Passivseite 
 
1. Der Ausweis des Stammkapitals erfolgte in Überein-

stimmung mit § 11 der Betriebssatzung. 
 
2. Die allgemeinen Rücklage blieb im Wirtschaftsjahr 2009 

unverändert. 
 
3. Der Verlust (-) bzw. Gewinnvortrag (+) veränderte sich 

im Berichtsjahr um den berücksichtigten Jahresfehlbe-
trag 2008 im Zuge der Umsetzung des Ratsbeschlus-
ses vom 04. Oktober 2009. 

 
4. Im Wirtschaftsjahr 2009 erwirtschaftete das Wasser-

werk der Stadt Barntrup einen Jahresüberschuss von 
T€ 16. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüber-
schuss mit den Verlusten aus Vorjahren zu verrechnen 
und den übersteigenden Betrag auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

 

 
5. Das Eigenkapital des Wasserwerkes der Stadt Barntrup 

hat sich im Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt entwickelt: 
 
 
 Stand   Stand 
 01.01.2009 Zufüh-

rung 
Ab-
gang 

31.12.2009 

 T€ T€ T€ T€ 
Stammkapital  600  0  0  600 
Allgemeine Rücklage  17  0  0  17 
Verlustvortrag (-) bzw. 
Gewinnvortrag (+) 

 
 + 6 

 
 0 

 
 - 18 

 
 - 12 

Jahresüberschuss 
(+)/-fehlbetrag (-) 

 
 - 18 

 
 16 

 
 - 18 

 
 16 

  605  16  0  621 

 
 
6. Als Sonderposten für Investitionszuschüsse werden 

vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Anschluss-
kostenerstattungen ausgewiesen. Die Auflösung dieser 
Beiträge erfolgte bis 31. Dezember 2007 degressiv mit 
6 % p.a. ab dem 01. Januar 2008 erfolgt eine lineare 
Auflösung mit 3 % p.a. 

 
7. Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit ihren 

Ursprungswerten passiviert und mit 5 % der Ur-
sprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In den Wirt-
schaftsjahren 1996 bis 2005 wurden die empfangenen 
Ertragszuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten der entsprechenden Vermö-
gensgegenstände abgesetzt. 

 
8. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle er-

kennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie 
entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt: 

 
 Stand Inanspruch-

nahme 
 Stand 

 01.01.2009 Zuführung Auflösung 31.12.2009 
 T€ T€ T€ T€ 
Jahresabschlusser-
stellung und -prüfung 

 
 25 

 
 30 

 
25 

 
 30 

nicht genommener 
Urlaub und Überstun-
den 

 
 
 3 

 
 
 2 

 
 
 3 

 
 
 2 

Aufbewahrungsver-
pflichtungen 

 
 5 

 
 0 

 
 0 

 
 5 

unterlassene Instand-
haltung 

 
 0 

 
 6 

 
 0 

 
 6 

  33  38 28  43 

 
 
9. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbe-

trag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem 
nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel: 

 
   davon mit einer Restlaufzeit 
  Gesamt bis zu 1 

Jahr 
über 5 
Jahre 

  T€ T€ T€ 
a) Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten 
628  35  442 

b) Erhaltene Anzahlungen auf 
Bestellungen 

 1  1  0 

c) Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 

 9  9  0 

d) Verbindlichkeiten gegen-
über der Stadt 

229 155  67 

e) Sonstige Verbindlichkeiten  49  49  0 
  916 249  509 
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10. Es bestehen Nachholbeträge für Konzessionsabgaben 
an die Stadt Barntrup in Höhe von insgesamt T€ 298, 
die in etwa gleichen Jahresbeträgen in den Wirtschafts-
jahren 2010 bis 2014 zu zahlen sind. Aufgrund man-
gelnder Ertragskraft des Eigenbetriebs, die voraussicht-
lich auch für die Dauer der sonstigen finanziellen Ver-
pflichtung anhält, erscheint die rechtliche Verpflichtung 
dieser Zahlung jedoch eher unwahrscheinlich. Weiter-
gehende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB so-
wie sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 
Nr. 3 HGB bestehen nicht. 

 
III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
1. Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik 
 
a) Die Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zum 

Vorjahr wie folgt: 
 

 2009 2008 
 T€ T€ 
Verbrauchsgebühren 
aus Wasserverkauf 

 406  408 

Grundgebühren aus 
Wasserverkauf 

 266  197 

Nebengeschäftserträge  3  4 
Auflösung empfange-
ner Ertragszuschüsse 

 27  28 

  702  637 

 
b) Wasserabgabe an Endverbraucher und Weiterver-

teiler: 
 

2009 2008 
cbm cbm 

385.360 387.476 

 
c) Tarife 

 
Die Grundgebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2009 bei 
einem Zähler bis 5 cbm/Std. € 8,40/Monat. Bei grö-
ßerer Nennweite ergaben sich gestaffelte höhere 
Grundgebühren. Die Verbrauchsgebühr betrug in 
2009 unverändert € 1,06 je cbm. 

 
2. Personalaufwand und zahlenmäßige Entwicklung 

der Belegschaft 
 

Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen: 
 

 2009 2008 
 T€ T€ 
Löhne und Ge-
hälter 

 183  177 

Sozialabgaben  38  36 
Aufwendungen 
für Altersvorsor-
ge und Beihilfen 

 15  15 

  236  228 

 
Am 31. Dezember 2009 waren vier tariflich Beschäftigte 
im technischen Bereich sowie ein tariflich Beschäftigter 
im kaufmännischen Bereich tätig. Darin enthalten ist ein 
Auszubildender. 
 
Die Erledigung der technischen und kaufmännischen 
Arbeiten erfolgte teilweise auch durch Bedienstete der 
Stadt Barntrup. Die in diesem Zusammenhang angefal-
lenen Aufwendungen sind über einen Verwaltungskos-
tenbeitrag mit der Stadt abgerechnet worden und wer-
den unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
ausgewiesen. 

 
 
 
 

3. Abschlussprüfungsaufwand 
 

Das für das Wirtschaftsjahr 2009 aus Abschlussprü-
fungsleistungen berücksichtigte Honorar machte T€ 22 
aus. 
 
Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechung sind 
nicht erforderlich. 

 
IV. Sonstige Angaben 
 
1. Der Betriebsleitung gehörten Herr Bürgermeister Her-

bert Dahle als Betriebsleiter und Herr Fred Heuer als 
stellvertretender Betriebsleiter an. Während der Be-
triebsleiter keine Bezüge erhält, belaufen sich die Ge-
samtbezüge für den stellvertretenden Betriebsleiter im 
Wirtschaftsjahr 2009 auf T€ 57. 
 

2. Dem Betriebsausschuss des Wasserwerkes der Stadt 
Barntrup gehörten im Wirtschaftsjahr 2009 folgende 
Mitglieder an: 
 
Ratsmitglied Friedlinde Pape (Vorsitzende), Pensionärin 
Ratsmitglied Peter Hagemann (stellvertretender Vorsitzen-

der), Handelsvertreter (bis 30.10.2009) 
Ratsmitglied Rolf Giebel, Betriebswirt (bis 30.10.2009) 
Ratsmitglied Ernst Noltemeier (stellvertretender Vorsitzender), 

Landwirt (ab 01.11.2009) 
Ratsmitglied Dietrich Tornau, Soldat a.D. 
Ratsmitglied Wilhelm Niere, Tischlermeister (bis 30.10.2009) 
Ratsmitglied Christian Olschewski, Dipl.-Ingenieur 
Ratsmitglied Jürgen Müller, Industriemeister 
Ratsmitglied Adolf Albert, Maschinenbautechniker 
Ratsmitglied Dieter Kuhlemann, Rentner 
Ratsmitglied Henning Waltermann, Kfm. Angestellter (ab 

01.11.2009) 
sachkundige Bürgerin Katharina Jäger, Architektin 
sachkundiger Bürger Manfred Schäfer, Energieanlagenelektroniker 
sachkundiger Bürger Horst Schröder, Tiefbauunternehmer (bis 

30.10.2009) 
sachkundiger Bürger Norbert Wrede, Industriemeister (ab 01.11.2009) 
sachkundiger Bürger Werner Wolter, Elektriker (ab 01.11.2009) 
sachkundiger Bürger Pascal Ovenhausen, Einzelhandelskaufmann 

(ab 01.11.2009) 

 
Der Betriebsausschuss erhielt im Wirtschaftsjahr 2009 
keine Zuwendungen. 

 
3. Das Wasserwerk der Stadt Barntrup ist Mitglied der 

Versorgungsanstalt des Bundes der Länder (VBL) 
in Karlsruhe. 

 
 Die Zusatzversorgung basiert auf einem Versorgungs-

punktemodell. Die nach dem Punktemodell ermittelte 
Betriebsrente tritt zur Grundversorgung (gesetzliche 
Rente) hinzu und entwickelt sich davon losgelöst. 

 
 Der Pflicht zur Versicherung unterliegen grundsätzlich 

alle Beschäftigten eines beteiligten Arbeitgebers. 
 
 Der Umlagesatz beträgt vom 01.01.2002 an 7,86 Pro-

zent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Davon 
trägt der Arbeitgeber 6,45 Prozent und der Beschäftigte 
als Eigenanteil 1,41 Prozent.  

 
 Zur Finanzierung der aus dem geschlossenen Gesamt-

versorgungssystem herrührenden Leistungsverpflich-
tungen hat im Tarifgebiet West der beteiligte Arbeitge-
ber zusätzlich seit dem 01.01.2002 neben der Umlage 
ein steuer- und sozialversicherungsfreies Sanierungs-
geld zu entrichten. Die weitere Entwicklung des Umla-
gesatzes einschließlich Sanierungsgeld ist derzeit nicht 
absehbar, aufgrund der demographischen Entwicklung 
ist langfristig von steigenden Umlagen auszugehen.  
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4. Stand der Anlagen im Bau und geplante Baumaß-
nahmen 

 
 Die Anlagen im Bau zum 31. Dezember 2009 von T€ 7 

entfallen auf: 
 

 T€ 
Hausanschlüsse 1 
Leerrohre Hochbehälter "Saalberg" 6 
 7 
 

Für 2010 sind insbesondere der Ausbau des Rohrnet-
zes, die Herstellung von Hausanschlüssen sowie die 
Installation von Wasserzählern geplant. 
 
Die Finanzierung der Maßnahmen soll durch Darle-
hensneuaufnahmen und eigene Finanzmittel sicherge-
stellt sein. 

 
Anlage zum Anhang 
Anlagenspiegel 
 
Barntrup, 31. März 2010 
 
Wasserwerk der Stadt Barntrup 
 
gez. Herbert Dahle 
- Betriebsleiter - 
 
 
 

Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 2009 

 
1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der kommu-

nalen Unternehmen 
 

Seit dem Ausbruch der amerikanischen Finanzkrise im 
Jahre 2007 sind die Finanz- und Wirtschaftsmärkte in 
Deutschland und der Welt immer noch sehr betroffen. 
Die konjunkturellen Rückgänge scheinen in den meis-
ten Branchen ihren Tiefpunkt erreicht zu haben. Erste 
Anzeichen von leichter Erholung sind zu erkennen, die 
konjunkturellen Sonderprogramme des Staates sollen 
diese zudem verstärken und festigen. Die Finanzwelt 
wurde vielfach in den einzelnen Ländern staatlich ge-
stützt, um nicht einen Flächenbrand an den weltweiten 
Finanzmärkten auszulösen. Weiterhin bestehen jedoch 
starke Unsicherheiten für die Zukunft, die sowohl die 
Nachfrage- als auch Angebotsseite hemmen, so dass 
die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte noch nicht richtig 
in Fahrt kommen. Das Bruttoinlandsprodukt lag für das 
Wirtschaftsjahr 2009 mit 5 % deutlich im Minus, der 
Rückgang war so stark wie noch nie in der Nachkriegs-
zeit. Die Industrieproduktion hat dabei den stärksten 
Rückgang erlitten, während die Konsumausgaben im 
Privatbereich um 0,4 % und die staatlichen sogar um 
2,7 % anstiegen. Die Beschäftigung erreichte mit 40,2 
Mio. Erwerbstätigen fast immer noch den Vorjahres-
wert, welcher der höchste Stand seit der deutschen 
Wiedervereinigung war. Die Auswirkungen der Krise 
wurden am Arbeitsmarkt vielfach über den Abbau von 
Überstunden und einer Reduktion der Arbeitszeiten ab-
gemildert. 

 
 
 
 
 

Auch das Wirtschaftsjahr 2009 der kommunalen Unter-
nehmen war durch eine zunehmende Europäisierung 
des Rechts, die Ablösung von Monopolen durch Wett-
bewerb, zunehmende Entkommunalisierungstendenzen 
sowie die Folgewirkungen der Finanzkrise (erwartete 
Wassermengenrückgänge bei industriellen Verbrau-
chern) gekennzeichnet. Infolge der sich abzeichnenden, 
deutlich rückläufigen Finanzlage von Bund, Ländern 
und Gemeinden erfordert die Zukunft eine noch deutli-
chere gesteigerte Anpassungsfähigkeit kommunaler 
Unternehmen an die sich ändernden Rahmen- bzw. 
Marktbedingungen.  

 
2. Wirtschaftliche Aktivitäten 
 

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes im 
Wirtschaftsjahr 2009 erstreckten sich auf die Versor-
gung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser in-
nerhalb des Gebietes der Stadt Barntrup. 

 
3. Investitionen 
 

Das Wasserwerk hat im Berichtsjahr Investitionen von 
T€ 68 durchgeführt. Die Anlageinvestitionen betrafen 
vornehmlich die Erweiterung des Rohrnetzes und der 
Hausanschlüsse. 

 
4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 

Das Wirtschaftjahr 2009 des Wasserwerkes der Stadt 
Barntrup zeigte insgesamt einen zufriedenstellenden 
Verlauf. 

 
Die Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs er-
fuhr eine (positive) Beeinflussung durch verwirklichte 
Investitionsmaßnahmen von T€ 68 die aus Abschrei-
bungen auf das Anlagevermögen finanziert wurden so-
wie durch den erzielten Jahresüberschuss. 

 
Die für die Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen 
stellen sich wie folgt dar: 

 
Kapitaldeckungsverhältnisse – langfristige Betrachtung 

 
  

 31.12.2009 31.12.2008 Verände-
rung 

 T€ T€ T€ 
Anlagevermögen  - 1.289  - 1.362  + 73 
Eigenkapital  606  587  + 19 
Unterdeckung an Eigenkapital 
–streng stichtagsbezogen- 

 - 683  - 775  + 92 

empfangene Zuschüsse  132  146  - 14 
langfristige Verbindlichkeiten 
bei Fremden 

 667  702  - 35 

Überdeckung an langfristigem 
Kapital –streng stichtagsbe-
zogen- 

 + 116  + 73  + 43 

 
Eigenkapitalausstattung 
 
Ohne Berücksichtigung der empfangenen Zuschüsse (sie 
sind weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital eindeutig 
zuzurechnen) sowie der Verminderung des Eigenkapitals 
durch die Verrechnung mit dem ausgewiesenen Disagio 
betrugen an den letzten beiden Bilanzstichtagen: 
 

   Eigenkapital 
Stichtag Eigenkapital Fremdkapital in % des Gesamtkapitals 
 T€ T€  
31.12.2008  587  1.026  36,4 
31.12.2009  606  959  38,7 
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Finanzmittelfonds 
 
 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung 
 T€ T€ T€ 
Guthaben bei Kreditinstituten  + 158  + 121  + 37 
Kurzfristige Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten 

 - 1  - 1  0 

  + 157  + 120  + 37 

 
Ertragslage 
 
Das Wasserwerk der Stadt Barntrup erwirtschaftete im 
Wirtschaftsjahr 2009 einen Jahresüberschuss von T€ 16. 
Dementsprechend zeigt das Jahresergebnis gegenüber 
dem des Wirtschaftsjahres 2008 einen um T€ 34 erhöhten 
Wert. Ursächlich waren dabei die gestiegenen Umsatzerlö-
se aus Wasserverkäufen (2009: T€ 672; 2008: T€ 605) in-
folge der ab 01. Januar 2009 neu anzuwendenden Bei-
trags- und Gebührensatzung hinsichtlich abzurechnender 
Grundgebühren, die trotz gestiegener sonstiger betriebli-
cher Aufwendungen von T€ 19 im Zusammenhang mit Ent-
schädigungszahlungen an Landwirte, Wasserentnahme-
entgelten, Förderungsanpassungen sowie Beratungs- und 
Prüfungskosten nicht kompensiert wurden. 
 
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ab-

schluss des Wirtschaftsjahres 
 

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetre-
ten, über die, wegen ihrer Bedeutung für die Entwick-
lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu be-
richten wäre. 

 
6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes 
 

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 sieht 
Investitionen von T€ 136 vor, die aus Abschreibungen 
und Fremdkapitalaufnahmen finanziert werden sollen. 

 
Der Erfolgsplan geht von einem geringen Jahresüber-
schuss von T€ 1 aus. 

 
7. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft 
 

Die weitere Europäisierung des Rechts, die Ablösung 
von Monopolen durch Wettbewerb, zunehmende Ent-
kommunalisierungstendenzen, neue Technologien der 
Wassernutzung bei gleichzeitig erwarteten Bevölke-
rungsabnahmen sowie die Folgewirkungen der Finanz-
krise (erwartete Wassermengenrückgänge bei indus-
triellen Verbrauchern), erfordern für das Wasserwerk 
der Stadt Barntrup eine noch deutlichere Anpassungs-
fähigkeit hinsichtlich der Aufwandseinsparungen sowie 
angepasste Gebührenberechnungen. Darüber hinaus 
können mittelfristig hohe Sanierungsinvestitionen in das 
Wasserversorgungsnetz notwendig werden, da auf-
grund der Altersstruktur des Netzes - überwiegend 
60er- und 70er-Jahre-Leitungen - die Rohrbruchhäufig-
keit zunehmen wird. Wir sind daher bestrebt, ein Sanie-
rungskonzept zum Wasserversorgungsnetz zu entwi-
ckeln, um die Gebührenbelastung für den Bürger im 
überschaubaren Rahmen zu belassen. Um eine konti-
nuierliche Effizienzverbesserung, Qualitätssicherung 
und Risikoprävention zu erreichen, werden unsere Mit-
arbeiter laufend durch externe Schulungen weitergebil-
det. 

 
 
 
 
 

8. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz 

 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung (einschließlich der Maßnahmen zur Risikofrüher-
kennung) ergab keine Anhaltspunkte, dass die Ge-
schäfte und Maßnahmen nicht mit der erforderlichen 
Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssat-
zung geführt worden sind. 

 
Barntrup, 31. März 2010 
 
Wasserwerk der Stadt Barntrup 
 
 
gez. Herbert Dahle 
- Betriebsleiter - 
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Stadt Blomberg 
 
15 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2009 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg am 16.12.2010 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2009 durch Beschluss festgestellt 
und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 10.01.2011 
angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 26.01.2011 während der Dienststunden 
(montags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und 
Dienstag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 
Uhr) im Fachbereich 20 – Kämmerei und Finanzen- (Am 
Martiniturm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
Blomberg, den 11.01.2011 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Geise 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Detmold 
 
16 Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 18-

04 „Auf der Helle“ 13. vereinfachte Änderung 
Ortsteil Hiddesen, Änderungsgebiet: die 
Flurstücke 40, 177, 427, 428, 490 und 491 süd-
lich der Straße Auf der Helle 

 
Das o. g. Bauleitplanverfahren ist vom Stadtentwicklungs-
ausschuss der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
08.12.2010 eingestellt worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung des betroffenen Gebietes ist 
die Grenzeintragung im Flurkartenauszug verbindlich. Die-
ser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, Ferdi-
nand-Brune-Haus, Rosental 21, Hintergebäude, eingese-
hen werden. 
 
Detmold, 18.01.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

17 Aufstellung des Bebauungsplanes 01-74 „Eli-
sabeth-Lange-Straße“, Ortsteil Detmold-Nord, 
Plangebiet zwischen Anne-Frank-Straße, 
Richthofenstraße und Moritz-Rülf-Straße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 19.01.2011 gem. 
§ 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanverfah-
rens beschlossen hat (Aufstellungsbeschluss). 
 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des Publi-
kumsverkehrs im Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt 
Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Hinterge-
bäude, Zimmer 121 über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unter-
richten und innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur Planung 
abgeben. 
 
Detmold, 20.01.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
18 Förderung von Grundwasser aus dem Brun-

nen Robrecht 
 
Die Betriebsleitung der Stadtwerke der Stadt Horn- Bad 
Meinberg hat gemäß § 8 u.11 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz –WHG-) 
vom 31.07.2009 (BGBI.I S. 2585) i.V.m. §§ 26,28,143-149  
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 
(Landeswassergesetz LWG- ) vom 25.06.1995 (GV NW 
S.926)- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung – die Be-
willigung für das folgende Vorhaben beantragt: 
 
Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen Robrecht in 
der  
Gemarkung Kempenveldrom 
Flur 4 
Flurstück 152 
 
in einer Menge bis zu 
23 cbm/h 
550 cbm/d 
100.000 cbm/a 
 
Um es als Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der 
Bevölkerung einzusetzen. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen vom 
30.05.2008/ 16.10.2009 und den dazu erstellten Unterla-
gen und Plänen ersichtlich. 
 
Gemäß § 3c des Gesetztes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) i.V.m. § 1 Abs.1 Satz 2 des Gesetztes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Nordrhein-
Westfalen (UVPG NRW) – jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung – ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG NRW aufge-
führten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen haben kann, die nach §12 UVPG zu berücksich-
tigen wären. 
Die danach notwendige Prüfung des Einzelfalls (Anlage 1 
zu §1 UVPG NRW, Nr. 3a) hat ergeben, dass die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwen-
dig ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
nicht zu erwarten sind. 
Diese Entscheidung ist gem. §3a UVPG am 25.08.2008 im 
Kreisblatt öffentlich bekannt gemacht worden. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der Stadt Horn-Bad 
Meinberg, Stadtwerke, Burgstraße 11 
32805 Horn Bad Meinberg, (Zimmer 9) 
 
während der Dienststunden innerhalb der Auslegungsfrist 
von einem Monat eingesehen werden. Die einmonatige 
Auslegungsfrist beginnt am 31.01.2011 und endet mit Ab-
lauf des 02.03.2011. 
 
 
 
 

Einwendungen gegen das Vorhaben (vgl. § 11 WHG, § 27 
LWG, § 143 Abs.1 LWG i.V.m. §.73 Abs. 4 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NW) vom 12.11.1999 (GV NW S. 602)- 
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung - sind zur Vermei-
dung des Ausschlusses spätestens innerhalb von 4 Wo-
chen nach dem Ende der vorbezeichnete Auslegungsfrist 
schriftlich - möglichst in dreifacher Ausfertigung – oder zur 
Niederschrift im Kreishaus Detmold in Detmold in der Fe-
lix- Fechenbach-Str. 5, Fachbereich Umwelt, Raum 674, 
und bei den Stadtwerken Horn Bad Meinberg, Burgstra-
ße 11, 32805 Horn Bad Meinberg zu erheben. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollten die Einwendungen be-
gründet werden. 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin  mündlich verhandelt. Zu 
dem Erörterungstermin ergeht eine gesonderte Einladung. 
Hierzu weise ich darauf  hin, dass bei Ausbleiben eines Be-
teiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhan-
delt werden kann. Verspätet erhobene Einwendungen bei 
der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben 
unberücksichtigt.  
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Be-
nachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
Die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen kann 
in solchen Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermins. 
 
Az.: 4.3-66 38 20-8/20 
32754 Detmold, 14.12.2010 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
FG 4 - Umwelt 
FG 4.1 Verwaltung, Umwelt 
Im Auftrag 
Beckmeier 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß §148 
LWG/ §73 Abs.5 VwVfG NRW ortsüblich bekannt gemacht. 
 
32805 Horn Bad Meinberg, 06.01.2011 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
- Stadtwerke – 
 
 
W. Jüdith 
Die Betriebsleitung 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
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19 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 34 Abs.1a, 1b und 1c und § 35 Abs.3,4 
und 6  des Meldegesetzes NRW – MG NRW) 

 
Bekanntmachung 
 
Gemäß § 34 Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs.3,4 und 6 
des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW- MG NRW) vom 16.September 1997 
(GV NRW S.208) in der zzt. gültigen Fassung sind folgen-
de Datenübermittlungen durch die Stadt Horn-Bad Mein-
berg als Meldebehörde zulässig:  
 
I. Datenübermittlung über das Internet 
(§ 34 Abs.1a, 1b und 1c MG NRW)  
Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad und Anschriften (einfache Melderegis-
terauskunft) einzelner bestimmter Einwohner oder einer 
Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner im Wege des 
automatisierten Abrufs über das Internet erteilen.  
 
II. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen  
(§ 35 Abs.3 MG NRW)  
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehe-
jubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. 
Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs.1 Satz 1 MG NRW 
genannten Daten (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad 
und Anschriften) des Betroffenen, sowie Tag und Art des 
Jubiläums umfassen.  
 
III. Datenübermittlung an Adressbuchverlage  
(§ 35 Abs.4 MG NRW)  
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern darf Adressbuchverlagen Auskunft über  
1. Vor- und Familiennamen 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 
sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I. genannten Daten kann 
der Betroffene widersprechen (§ 34 Abs.1b und § 35 Abs.6 
Satz 1MG NRW) 
Auf diesen Widerspruch weise ich hiermit hin. 
 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 34 Abs. 1a, 1b und 1c steht den Betroffenen ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu 
nicht der Einwilligung oder Genehmigung von Personen, 
die zu ihrer gesetzlichen Vertretung befugt sind.  
 
Die Weitergabe der unter Ziffer II. und III. genannten Daten 
ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene schriftlich 
eingewilligt hat. 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit hin. 
 

 
Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung ist an den Bürgermeister, 
Fachbereich 2 -Bildung, Ordnung und Soziales-, Marktplatz 
4, 32805 Horn-Bad Meinberg, zu richten oder direkt beim 
Bürgerservice der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 
32805 Horn-Bad Meinberg einzulegen bzw. zu erteilen.  
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches) 
erteilt werden dürfen.  
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf Wider-
ruf gültig.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 13.01.2011 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 
 
 
 
20 Ersatzbestimmung eines Vertreters gemäß 

§ 45 Kommunalwahlgesetz für den Rat der 
Stadt Horn-Bad Meinberg 

 
Frau Anke Havermeier Christlich Demokratische Union 
Deutschlands -CDU-, hat mit Wirkung vom Ablauf des 
31.12.2010 auf ihren Sitz als Vertreterin im Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg verzichtet. 
 
Hiermit stelle ich gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz fest, 
dass Herr Dr. Konrad Hambrügge nach der Reserveliste 
der CDU den frei gewordenen Sitz im Rat der Stadt Horn-
Bad Meinberg einnimmt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 17.01.2011 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
 
Block 

Kr.Bl. Lippe 25.01.2011 


